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IV. Arbeitsschutz in der Europàischen Gemeinschaft

Arbeitsschutz kennt keine Grenzen. Ansatze, Methoden 
und Ldsungen der Pràvention konnen sich in den einzel- 
nen Staaten vielleicht unterscheiden.

Das ziel jedoch ist liberal1 das gleiche: Schütz des 
arbeitenden Menschen vor Gesundheitsgefahren bei der 
Arbeit.

Dies ist auch ein Ziel der 12 europàischen Staaten, die 
heute in der Europàischen Wirtschaftsgemeinschaft 
zusammengeschlossen sind und sich auf dem Meg zu einem 
einheitlichen politischen Europe befinden. Ein grower 
Schritt dabei wird die Vollendung des EG-Binnenmarktes 
zu Beginn des Jahres 1993 sein. Die 12 Staaten sind 
sich einig darüber, daS das Europa, das jetzt zusammen- 
wàchst, auch ein soziales Europa sein muB und wird.
Eine Reihe von Entscheidungen des Ministerrates sind 
bereits getroffen vorden. Sie stellen kiar, daB der 
Arbeitsschutz ein gewichtiger Bestandteil des sozialen 
Europas ist. Wichtige Regelungen sind bereits auf den 
Meg gebracht vorden, die den Arbeitsschutz in alien 
Staaten der Gemeinschaft veiter voranbringen werden.


